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Mitteilung für den Arbeitgeber  
 

 

Das Lohmarer Institut führt vom 14.04. – 19.04.2019 unter der Seminarnummer 891919 
das Seminar „Gesundheitsprävention in der Arbeitswelt “ durch.  
 
 
Ich ..........................................................................................................................................,  
 
 
wohnhaft in  ............................................................................................................................, 
 
 
beanspruche für diese Bildungsveranstaltung Bildungsurlaub. 
 
 
 
Das Seminar gilt als beruflicher Bildungsurlaub anerkannt in 
 

• Hessen (gemäß § 11, Abs. 4 HBUG, bitte fordern Sie bei uns ein Programm an, das den Vorgaben 
des Landes Hessen entspricht)  

• NRW (gemäß § 9, Abs. 1 AWbG und gemäß § 1, Abs. 3 AWbG, es liegt gemäß § 10 ff AWbG eine 
Einrichtungsanerkennung vor: Az.: 48.06-7348) 

• Saarland: Es handelt sich um eine freistellungsfähige Bildungsveranstaltung gemäß § 6 des 
saarländischen Bildungsfreistellungsgesetzes (SBFG). Wir sind berechtigt, nach § 6 Abs. 4 Satz 1 
des SBFG, diese Bescheinigung für Beschäftigte aus dem Saarland auszustellen. 

 
Eine Anerkennung des Seminars in weiteren Bundesländern ist möglich, meistens gelten dafür Fristen 
von 6-10 Wochen vor Seminarbeginn.  
 
Das Lohmarer Institut für Weiterbildung e.V. ist eine nach dem Weiterbildungsgesetz NRW anerkannte 
Einrichtung (Aktenzeichen IV C 2-21-8-1588/82). 
 
 
 
 
 
(Unterschrift des Veranstalters)     (Unterschrift der Teilnehmerin) 


